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Allgemeine Informationen 
 
"Vogelgrippe" (Avian Influenza, AI) ist der Sammelbegriff für Erkrankungen durch 
vogelpathogene Influenza-Viren. Die seit über hundert Jahren bekannte, weltweit 
auftretende Tierseuche blieb zunächst auf Federvieh beschränkt(Geflügelpest); Personen 
mit unmittelbaren Tierkontakten erkrankten allenfalls mit leichten Bindehautentzündungen. 
1997/98 traten im Rahmen eines großen Ausbruchs durch aviäre Influenza A/H5(N1) in 
Hongkong erstmals Verläufe mit grippeähnlichen Symptomen und Todesfällen beim 
Menschen auf. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind ca. 50 schwere Vogelgrippe Erkrankungen 
beim Menschen beschrieben (alle in Asien, aktuell in der Türkei). 
 

Erreger und Übertragung 
Erreger der "Vogelgrippe" sind Influenza-Viren der Gruppe A. Diese Viren werden in weitere 
Subtypen unterteilt, abhängig von bestimmten Eiweißmolekülen auf ihrer Oberfläche. Die 
menschliche Grippe wird von Influenza-Viren der Subtypen H1 und H3 verursacht. 
Vogelkrankheiten werden von den Subtypen H7 und H5 ausgelöst. Die Buchstaben H und N 
stehen für Hämagglutinin und Neuraminidase, jene Eiweißmoleküle, die für die Infektion 
der Zellen verantwortlich sind. 
Die Gefahr für die Menschheit liegt in der Möglichkeit, dass dieser Erreger mit menschlichen 
Grippeviren Gene austauscht, und dadurch eine weltweite Epidemie auslösen kann. 
Fast alle Infektionen mit aviäre Influenza A/H5(N1) beim Menschen ließen sich bisher auf 
unmittelbaren Kontakt mit lebendem Federvieh zurückführen. Die Übertragung erfolgt über 
die Luft (aerogen). Grippeviren werden durch Erhitzen abgetötet. Eine Gefährdung durch 
den Verzehr von ausreichend gegartem Hühnerfleisch oder Eiern ist nicht ersichtlich. 
Übertragungen von Mensch zu Mensch (Familie, Pflegepersonal) sind prinzipiell möglich, 
bisher aber noch nicht sicher nachgewiesen.  
 

Falldefinition 
Die folgenden Angaben basieren auf den Angaben der WHO und gelten für die Ermittlung 
von Krankheitsfällen in Ländern, in denen keine A/H5 (Vogelgrippe) Infektionen bei Tieren 
vorkommen. Die WHO empfiehlt eine verstärkte Surveillance für A/H5 Influenza-Infektionen 
beim Menschen. Im Text werden zunächst das klinische Bild, die epidemiologische 
Exposition und der labordiagnostische Nachweis aufgeführt. 
 
Klinisches Bild 
Erkrankung mit Vorliegen aller    drei folgenden Kriterien: 
- Fieber (Körpertemperatur mindestens 1 x größer als 38°C), 
- akuter Krankheitsbeginn, 
- mindestens eines    der beiden folgenden Symptome: 

- Husten, 
- Dyspnoe (Atemnot) 

oder    Tod durch unklare akute respiratorische Erkrankung 
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Sektion Krankenhaus- und 
Umwelthygiene 
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Fax 06221-56 5627 
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Epidemiologische Exposition 
Epidemiologische Exposition, definiert als mindestens eine mindestens eine mindestens eine mindestens eine der drei folgenden Expositionen 
innerhalb von 7 Tagen vor Erkrankungsbeginn: 
Aufenthalt    in einem zoonotisch betroffenen Gebiet (siehe 
http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/Influenza/ai_recent_en.htm) 
UND DORT 

• 1. 1. 1. 1. direkter Kontakt    mit lebenden oder toten Tieren    (nur Geflügel, Wildvögel oder  
Schweine) oder deren Ausscheidungen, Körperflüssigkeiten oder rohen Produkten 
(z.B. nicht erhitzte Eier) oder    

• 2. Tätigkeit    auf einer Geflügel- oder Schweinefarm, auf der innerhalb der 
vorausgegangenen 6 Wochen infizierte oder infektionsverdächtige Tiere eingestallt 
waren oder    

• 3. 3. 3. 3. Leben im gleichen Haushalt oder Pflege eines Menschen    mit erfülltem klinischem 
Bild. 

oder 
Direkter Kontakt    mit einem Menschen    oder seinen Sekreten    mit einer labordiagnostisch 
nachgewiesenen Infektion 
oder 
Laborexposition    (z.B. als Labormitarbeiter in einem Labor, in dem Proben auf Influenza 
A/H5 getestet werden). 
 
Labordiagnostischer Nachweis 
Positiver Befund für Influenzavirus A/H5 mit mindestens einer    der vier folgenden 
Methoden: 
direkter Erregernachweis: 
- Virusisolierung und serologische Differenzierung oder Nukleinsäuredifferenzierung 
(Sequenzierung, PCR), 
- Nukleinsäure-Nachweis    (z.B. spezifische H5N1 PCR), 
- Antigennachweis mit monoklonalen H5-Antikörpern mittels Immunfluoreszenztest (IFT), 
indirekter (serologischer) Nachweis: 
- deutliche Änderung zwischen zwei Proben    beim H5-spezifischen Antikörpernachweis. 
 
Zusatzinformation 
Ein negatives    labordiagnostisches Untersuchungsergebnis, insbesondere eines 
Schnelltests, sollte bei Fortbestehen des klinischen Verdachts innerhalb weniger Tage 
wiederholt werden. Befunde von Influenza-A-Schnelltests    sind für die Einordnung eines 
Falls nach Falldefinition ohne Belang, beeinflussen aber das Patientenmanagement bis 
zum Vorliegen weiterer Laborbefunde. (siehe Flussdiagramm des RKI unter http://www.rki.de ) 
 

Empfehlungen zum Umgang mit Probenmaterial von Patienten mit Verdacht auf 
Vogelgrippe 
Bei Blutproben grundsätzliches Vorgehen zunächst wie bei HBV-, HCV-, HIV-Infektion. 
Alle Maßnahmen, die mit Eröffnung von Probengefäßen verbunden sind, sollten unter einer 
Laminar Air-Flow Sicherheitswerkbank durchgeführt werden. Dabei ist Schutzkleidung zu 
tragen. Nach allen Arbeiten abschließende Händedesinfektion. 
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Meldepflicht 
Dem Gesundheitsamt wird gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 24 IfSG nur der direkte Nachweis    von 
Influenzaviren, soweit er auf eine akute Infektion hinweist, namentlich gemeldet.  
 

Hinweise für das Management von Personen mit Verdacht auf Vogelgrippe 
1. Sobald der Verdacht auf Vogelgrippe besteht, sollten Kontaktpersonen sowie der 

Patient eine FFP2-Maske aufsetzen. 
2. Die wahrscheinlichste Differentialdiagnose ist derzeit Influenza. Diese sollte z.B. mittels 

eines Influenza Schnelltests überprüft werden. Der Test wird von der Virologie auch 
außerhalb der regulären Dienstzeiten und an Wochenenden angeboten  
(Tel.: 0171/6340089). Ist dieser Test positiv, so erfolgt eine PCR und Subtypisierung 
(muss weitergeleitet werden in anderes spez. Labor). 

3. Bei negativem Influenza-Test, sind Maßnahmen entsprechend der klinischen 
Erkrankung zu treffen. Bei fortbestehen des klinischen Verdachts ggf. Wiederholung der 
Influenza-Diagnostik. In der Regel wird eine infektiologische stationäre Überwachung 
notwendig. 

4. Erholt sich ein Verdachtsfall von Vogelgrippe, und hat er keine entsprechenden 
Symptome mehr, so können nach Rücksprache mit dem Hygieneinstitut (Tel.: 39999),  
die Maßnahmen aufgehoben werden.  

 

Empfehlungen für die Hygienemaßnahmen und Infektionskontrolle bei Patienten 
mit Verdacht auf Vogelgrippe 
Räumliche Unterbringung: 
- Einzelunterbringung; bei mehreren Patienten, welche die Falldefinition erfüllen, ist eine 

Kohortenisolierung möglich. 
- Isolierung in einem Zimmer mit Nasszelle, Zimmer möglichst mit Schleusenfunktion. 
- Sofern in den Räumen eine raumlufttechnische Anlage betrieben wird, ist diese 

abzustellen. 
Personalschutzmaßnahmen: 
- Bevorzugt soll Influenzageimpftes Personal für die Erkrankten eingesetzt werden (um 

Doppelinfektionen zu vermeiden) und darf keine anderen Patienten mitversorgen. 
- Langärmeliger Schutzkittel (brombeerfarben) mit abschließenden Ärmelbündchen, 

Einweghandschuhe, eng anliegende Mund-Nasenmaske (Schutzstufe FFP2), so dass 
die Aufnahme von Aerosolen verhindert wird.  

- In Anbetracht der gegenwärtig noch lückenhaften Datenlage ist in Ergänzung zum 
üblichen Vorgehen zur Prävention von respiratorisch übertragbaren Infektionen das 
Tragen von Schutzbrillen sinnvoll wenn es bei diagnostischen oder therapeutischen 
Maßnahmen zu Aerosolbildung kommen kann (z.B. Bronchoskopie, tracheales 
Absaugen). 

- Ablauf der Maßnahmen: Mund-Nasen-Schutz vor Betreten des Zimmers anlegen, 
Schutzkittel in der Schleuse bzw. im Zimmer des Patienten anlegen und dort vor 
Verlassen des Zimmers belassen. Einweghandschuhe vor Verlassen des Zimmers/der 
Schleuse in einem geschlossenen Behältnis entsorgen. Hygienische 
Händedesinfektion nach direktem Patientenkontakt, nach Kontakt mit erregerhaltigem 
Material oder kontaminierten Objekten sowie nach Ablegen der Handschuhe, vor 
Verlassen der Schleuse. 
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Desinfektion und Reinigung: 
- Tägliche Scheuerwischdesinfektion der Flächen für die patientennahen Bereiche 

(Nachttisch, Nassbereich, Türgriffe) mit Incidin plus 0,5% sowie bei der Endreinigung. 
- Bei Bedarf sind die Desinfektionsmaßnahmen auf weitere kontaminationsgefährdete 

bzw. kontaminierte Flächen auszudehnen. 
- Alle Medizinprodukte mit direktem Kontakt zum Patienten (z.B. EKG-Elektroden, 

Stethoskope usw.) sind patientenbezogen zu verwenden und müssen nach Gebrauch 
desinfiziert werden. Bei Transport in einem geschlossenen Behälter ist eine zentrale 
Desinfektion möglich. Thermische Desinfektionsverfahren sollten wann immer möglich 
bevorzugt angewendet werden.  

- Geschirr als letztes in den AWT entsorgen (maschinelle Aufbereitung). 
- Wäsche / Textilien als infektiöse Wäsche entsorgen (Roter Sack). Als Taschentücher 

und andere, Respirationstraktsekrete aufnehmende Tücher sollen Einwegtücher 
Verwendung finden. 

- Eine Schlussdesinfektion durch den Desinfektor ist nicht notwendig. 
Abfallentsorgung 
- Die Entsorgung von Abfällen, die mit Sekreten oder Exkreten kontaminiert sind, erfolgt 

als normaler Krankenhausmüll (B-Müll) in geschlossenen Behältnissen (blaue Tonne). 
Transport des Patienten innerhalb des Krankenhauses 
- Ist ein Transport im Krankenhaus unvermeidbar, sollte der Zielbereich vorab informiert 

werden. Der Transport soll als Einzeltransport erfolgen, dabei trägt der Patient eine 
FFP2 Maske. Das Transportpersonal und das Personal der Funktionsabteilung tragen 
dabei einen Schutzkittel, Atemschutzmaske (FFP2) und Einmalhandschuhe. Der 
Kontakt zu anderen Patienten oder Besuchern ist strikt zu vermeiden. Unmittelbar nach 
den Maßnahmen in der Zieleinrichtung sind die Kontaktflächen und das 
Transportmittel vor erneuter Nutzung wie oben beschrieben zu desinfizieren.  

 
Prävention 
Die herkömmliche Grippeschutzimpfung für Personal wird am Klinikum angeboten.  
Bei erfolgtem Kontakt kann  die Einnahme von Neuraminidasehemmer (z.B. Tamiflu) 
sinnvoll sein. (Die Einnahme sollte dann innerhalb von 48 – 72 Stunden nach Kontakt 
erfolgen.) In jedem Fall sollte vor der Durchführung einer Postexpositionsprophylaxe mit 
Neuraminidasehemmern Rücksprache mit dem Hygiene-Institut oder dem Betriebsarzt 
erfolgen.     
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellenangaben: www.travelmed.de 
  www.rki.de 


